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Bebauungsplan Nr. 22 A
"Industriegebiet westlich zukünftiger

Seitenkanal Gleesen-Papenburg
und Erweiterung"
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Übersichtskarte

PLANZEICHNUNG BEBAUUNGSPLAN

M. 1:1000

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden

gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB

-  E N T W U R F  -

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)

für Immissionspunkte in folgenden Gebietsnutzungen

Allgemeines Wohngebiet

Unbeplanter Außenbereich,

Dorfgebiet (MD),

Gewerbegebiet (GE)

Gebiet k:

Teilfläche i:

B-Plan Nr. 77

LEK,tags LEK,nachts LEK,tags LEK,nachts

71 dB(A) 56 dB(A) 71 dB(A) 59 dB(A)

Ö K O L O G I S C H E   F E S T S E T Z U N G E N

1. Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 77 „Raiffeisen-Kraftfuttermittelwerk Dörpen“ ist

die Umsetzung einer internen Kompensation geplant. Die Maßnahme soll auf dem Betriebsgelände

der Raiffeisen umgesetzt werden. Um eine Verbesserung der Habitatbedingungen und die Schaffung

einer Pufferzone zwischen dem Industriegebiet und umgebender Landschaft für Flora und Fauna

herzustellen, sind folgende Maßnahmen vorzunehmen:

 „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ (E1)

Es erfolgt eine Kompensationspflanzung auf einer Fläche von insgesamt ca. 6.000 m². Diese wird

innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 77 auf dem Firmengelände umgesetzt

und als „Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft“ festgesetzt. Die Pflanzfläche schließt die Kompensationsfläche mit einer

Größe von 450 m² lt. Baugenehmigung vom 12.09.2014 (Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung)

mit ein.

T E X T L I C H E   F E S T S E T Z U N G E N

1. Windkraftanlagen (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Errichtung von Windkraftanlagen nicht

zulässig.

2. Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (§ 8 Abs. 3 BauNVO)

Nr. 1 Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist die Errichtung von Wohnungen

für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem

Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet

sind, nicht zulässig.

Nr. 2 Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes sind Anlagen für kirchliche, kulturelle,

soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke nicht zulässig.

3. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs.1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 18 BauNVO)

Die Gebäude- bzw. Firsthöhe baulicher Anlagen wird auf max. 60,0 m festgesetzt. Bezugshöhe ist die

        Oberkante fertige Fahrbahn „Industriestraße“ (gemessen in Fahrbahnmitte).

4. Immissionsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr.2 BauNVO)

4.1  Lärmemissionskontingente

       Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle

       angegebenen Emissionskontingente LEK,i,k nach DIN 45691 weder tags (06.00 h - 22.00 h) 

noch nachts (22.00 h - 06.00 h) überschreiten:

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN45961:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen

(6) und (7) LEK,i durch LEK,i,k zu ersetzen ist.

Sonderregelung:

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der

Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15

dB unterschreitet (Relevanzgrenze). Ferner erfüllt eine Nutzung auch dann die Anforderungen des

Bebauungsplanes, wenn sie - unabhängig von den festgesetzten Emissionskontingenten - im Sinne

der seltenen Ereignisse der TA Lärm zulässig sind.

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

DIE VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE WURDEN NACH

§ 4 ABS. 1 BAUGB AM .................... UNTERRICHTET UND ZUR ÄUßERUNG AUCH IM HINBLICK AUF DIE UMWELTPRÜFUNG

AUFGEFORDERT.

26892 DÖRPEN, .....................................

................................................................

GEMEINDEDIREKTOR

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER RAT/VERWALTUNGSAUSSCHUSS  DER GEMEINDE HAT IN SEINER SITZUNG AM .................... DEM ENTWURF DES

BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTICHE AUSLEGUNG 
GEMÄß § 3 ABS. 2 BAUGB

BESCHLOSSEN.

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG HABEN VOM ...................... BIS ..................... GEMÄß § 3 ABS. 2

BAUGB ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.

26892 DÖRPEN, .....................................

................................................................

GEMEINDEDIREKTOR

SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE HAT DEN BEBAUUNGSPLAN NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMÄß § 3 ABS. 2 UND §

4 ABS. 2 BAUGB IN SEINER SITZUNG AM .................... ALS SATZUNG (§ 10 BAUGB ABS. 1) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG BESCHLOSSEN.

26892 DÖRPEN, .....................................

................................................................                                                          ................................................................

GEMEINDEDIREKTOR                                                                                    BÜRGERMEISTER

INKRAFTTRETEN

DER SATZUNGSBESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES IST GEMÄß § 10 ABS. 3 BAUGB AM ......................... IM AMTSBLATT ....................

BEKANNT GEMACHT WORDEN.

DER BEBAUUNGSPLAN IST DAMIT AM ..................... RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

26892 DÖRPEN, .....................................

................................................................

GEMEINDEDIREKTOR

VERLETZUNG VON VERFAHRENS- UND FORMVORSCHRIFTEN

INNERHALB EINES JAHRES NACH BEKANNTMACHUNG DER SATZUNG DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG VON

VERFAHRENS- ODER FORMVORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT

WORDEN.

26892 DÖRPEN, .....................................

................................................................

GEMEINDEDIREKTOR

MÄNGEL DER ABWÄGUNG

INNERHALB EINES JAHRES NACH BEKANNTMACHUNG DER SATZUNG DES BEBAUUNGSPLANES SIND MÄNGEL DER ABWÄGUNG

NICHT GELTEND GEMACHT WORDEN.

26892 DÖRPEN, .....................................

...............................................................

GEMEINDEDIREKTOR

H I N W E I S E

a) Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht

werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die

archäologische Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu

lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die

Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Emsland ist telefonisch erreichbar unter (05931)

44-4039 oder (05931) 44-4041.

b) Baugrund

Den Bauwilligen wird empfohlen, vor Beantragung der bauaufsichtlichen Genehmigung,

Baugrunduntersuchungen nach DIN 1054 vornehmen zu lassen.

c) Brandschutz

Die Sicherstellung des Brand- und Feuerschutzes für das Plangebiet wird von der Freiwilligen

Feuerwehr Dörpen gewährleistet.

Im Einvernehmen mit der Gemeinde, der Feuerwehr und der hauptamtlichen Brandschau werden die

Einrichtungen zur Löschwasserversorgung für den Brandfall (Zisternen, Hydranten, Ausstattung der

Feuerwehr mit technischem Gerät) festgelegt, von der Gemeinde Dörpen errichtet und unterhalten.

Die Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 405 werden bei der Umsetzung der Löschwasserversorgung

beachtet.

Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes werden bei der Ausführung folgende Maßnahmen

berücksichtigt:

1. Die erforderlichen Straßen werden vor Fertigstellung der Gebäude so hergestellt, dass

Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäuden gelangen können.

2. Die Löschwasserversorgung wird so erstellt, dass ein Löschwasserbedarf von 1.600 l/min (96

m³/h) vorhanden ist.

3. Die erforderlichen Hydranten werden in einem maximalen Abstand von 150 m zu den einzel-

nen Gebäuden errichtet.

d) Kampfmittelbeseitigung

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist

umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst

des Landesamtes für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen (LGLN) zu benachrichtigen.

e) Emissionen der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD 91, Meppen)

Das Plangebiet befindet sich in der Nähe des Schießplatzes der WTD 91. Von dem dortigen

Erprobungsbetrieb gehen nachteilige Immissionen, insbesondere Schießlärm, auf das Plangebiet aus.

Es handelt sich um eine bestandsgebundene Situation mit ortsüblicher Vorbelastung. Für die in Kenntnis

dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anlagen können gegen die Betreiber dieses Platzes (WTD

91 Meppen) keinerlei Abwehr- und Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden. Es wird

empfohlen, den Immissionen durch geeignete Gebäudeanordnung sowie durch bauliche

Schallschutzmaßnahmen zu begegnen.

f) Versorgungsleitungen

Die Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser, Abwasser) ist den

jeweiligen Bestandsplänen der zuständigen Versorgungsunternehmen zu entnehmen; die notwendigen

Schutzvorkehrungen und Nutzungsbeschränkungen sind zu beachten. Vor Beginn der Bauausführung

sind mit den jeweiligen Leitungsträgern die erforderlichen Abstimmungsgespräche zu führen und der

Beginn der Bauausführung zu koordinieren.

g) Abfallentsorgung

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen

Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Satzung zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland.

Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland.

Die Lage der Kompensationsmaßnahme ist der Planzeichnung zu entnehmen. Angrenzend an die

Pflanzfläche befinden sich Flächen für die Wasserwirtschaft, die im Detail als Entwässerungsgraben

und Räumstreifen festgesetzt werden.

Folgende Arten können für beiden Pflanzmaßnahmen zur Bepflanzung herangezogen werden:

Bäume:

Hainbuche (Carpinus betulus)

Rotbuche (Fagus sylvatica)

Stieleiche (Quercus robur)

Eberesche (Sorbus aucuparia)

Vogelkirsche (Prunus avium)

Sträucher:

Schlehe (Prunus spinosa)

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

Hasel (Corylus avellana)

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Eingriffiger Weißdorn (Crataegus monogyna)

Hunds-Rose (Rosa canina)

Für die Bepflanzung sind 2 x verpflanzte leichte Bäume und Sträucher in einer Größe von 80-150 cm

zu verwenden. Die einzelnen Gehölzarten sind in Gruppen von 5-7 Stück zu setzen. Tendenziell sind

die Baumarten stärker in der Mitte der Pflanzungen einzubauen, Straucharten mehr an den Rändern.

Der Pflanzabstand beträgt 1 m x 1,50 m. Es kann in Reihen oder im losen Verband gepflanzt werden.

In diesem Fall sind die einzelnen Arten (außer Hochwüchsige) gruppenweise, dichtreihig zu pflanzen

(3-10 Stück pro Art). Es soll in der Breite variiert werden, um auch konkurrenzschwächeren Arten das

Überleben zu sichern und um das Landschaftsbild aufzuwerten. Die Anpflanzung ist in der auf den

Baubeginn folgenden Pflanzperiode, vornehmlich im Herbst, durchzuführen.

Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bis zur Erlangung eines wüchsigen Bestandes ca. 3

Jahre lang zu pflegen, d. h., in erster Linie ist ein Gras- und Krautbewuchs kurz zu halten.

Eingegangene oder verbissene Gehölze von mehr als 10 % sind jeweils in der nächstfolgenden

Pflanzperiode zu ersetzen. Die Pflanzenliste kann durch Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde

des Landkreises Emsland erweitert bzw. verändert werden.

2. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Maßnahmen im Zusammenhang

mit dem besonderen Artenschutz Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im

Zusammenhang mit dem besonderen Artenschutz:

Vermeidungsmaßnahme V1: Kommt es im Zuge der Bebauung der B-Planfläche zu einem Abriss von

Gebäuden oder zu einem Anbau an bestehende Gebäude, so ist vor den Baumaßnahmen eine

Begutachtung des beeinträchtigten Bereichs durch ein ökologisches Fachbüro durchzuführen. Erst

nach Freigabe durch qualifiziertes Personal ist der Abriss, bzw. der Anbau, gestattet.

Vermeidungsmaßnahme V2: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit

vom 1. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter

Tötungen oder Verletzungen von Gehölzbrütern und gehölzbewohnenden Fledermäusen

unterschiedlicher Strukturen.

Dies gilt nicht, wenn während der Brutzeit die Möglichkeit besteht, vor Baubeginn die Bauflächen auf

Brutvorkommen (besetzte Höhlen oder Nester) hin zu überprüfen und dabei keine Brutvorkommen

ermittelt werden. Dann kann mit Baumaßnahmen begonnen werden. Nach der Durchführung der

Maßnahme bis zum eigentlichen Baubeginn muss sichergestellt werden, dass keine Besiedlung der

Flächen stattfinden kann. Dies ist durch eine ökologische Baubegleitung zu gewährleisten.

Vermeidungsmaßnahme V3: Der Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu

reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes

Sonstige Planzeichen
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen  zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(Auf dieser Fläche erfolgt die unter Nr. 1 der ökologischen

Festsetzungen genannte Anpflanzung als interne

Kompensationsmaßnahme E1)

Erhaltung von Einzelbäumen

Anpflanzungen von Bäumen, Sräuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Räumstreifen
RS

L

EK, tags

    71 dB (A) / 71dB (A)

L

EK, nachts

 56 dB (A) / 59 dB (A)

Emissionskontingent Tag/Nacht in dB(A)/m²

(s. textliche Festsetzung Nr. 4)

h) Überplanung rechtskräftiger Bebauungspläne

Mit dem Wirksamwerden des Bebauungsplans Nr. 77 „Raiffeisen-Kraftfuttermittelwerk Dörpen“ treten für

diesen Geltungsbereich die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans:

Bebauungsplan Nr.22 A „Industriegebiet westlich zukünftiger Seitenkanal Gleesen-Papenburg

und Erweiterung“ (7. Änderung)

außer Kraft.

i) Bauliche Nutzung

Für diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in

der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Grundgesetzes vom

11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).

j) Vorschriften

       Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften können im Rathaus der Samtgemeinde Dörpen,

       Bauamt Zimmer 408, eingesehen werden.

       Dies betrifft vorwiegend nachfolgende in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen aufgeführten

       DIN-Normen und Vorschriften:

       DIN 45691 Geräuschkontingentierung

       DIN 1054 Baugrunduntersuchung

k) Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gemäß § 213 BauGB und § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig

den Festsetzungen bzw. den örtlichen Bauvorschriften des vorliegenden Bebauungsplanes zuwider

handelt.

Als Tatbestand gilt die Nichteinhaltung der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen bzw.

Bauvorschriften.

Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 213 Abs. 5 BauGB und § 80 Abs. 5 NBauO mit Geldbußen

geahndet werden.
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Gemäß § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl.

I S. 1057) geändert worden ist i.V.m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
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